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Brüssel, den 9. September 2019 
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PROCED 

 

 

  

  

 

MITTEILUNG 

SCHRIFTLICHES VERFAHREN 

Kontakt: nominations@consilium.europa.eu 

Tel./Fax: +32 2 281 8486 

Betr.: Beschluss des Rates – im Einvernehmen mit der gewählten Präsidentin 
der Kommission – zur Annahme der Liste der anderen Persönlichkeiten, 
die der Rat als Mitglieder der Kommission vorschlägt 

– Einleitung des schriftlichen Verfahrens 
  

1. Das Mandat der durch den Beschluss 2014/749/EU des Europäischen Rates ernannten 

Kommission endet am 31. Oktober 2019 und für die Zeit bis zum 31. Oktober 2024 sollte eine 

neue Kommission ernannt werden. 

2. Der Rat sollte im Einvernehmen mit der gewählten Präsidentin der Kommission die Liste der 

anderen Persönlichkeiten annehmen, die er als Mitglieder der Kommission für die Zeit bis 

zum 31. Oktober 2024 vorschlägt. 

3. Gemäß Artikel 17 Absatz 7 Unterabsatz 2 EUV hat die gewählte Präsidentin der Kommission 

ihre Zustimmung mitgeteilt.  
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4. Die Delegationen werden gemäß Artikel 12 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Rates gebeten 

anzugeben, ob sie mit Folgendem einverstanden sind: 

1. der Anwendung des schriftlichen Verfahrens und 

2. der Annahme des im Betreff genannten Beschlusses in der Fassung des 

Dokuments 11914/19. 

Sie werden gebeten, auf diese Fragen mit JA oder NEIN – auf die zweite Frage 

gegebenenfalls auch mit STIMMENTHALTUNG – zu antworten. 

Etwaige einseitige Erklärungen sind gesondert abzugeben. 

Ihre Antworten müssen dem Generalsekretariat des Rates so bald wie möglich, spätestens 

jedoch bis Dienstag, den 10. September 2019 (10.00 Uhr – Ortszeit Brüssel) zugehen; sie 

sind an folgende E-Mail-Adresse zu richten: 

nominations@consilium.europa.eu 
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